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L55005 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Salzburg

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §1a;

NatSchG Slbg 1999 §18 Abs2 idF 2002/001;

Rechtssatz

Die Naturschutzbehörden sind nicht verp ichtet, bei der Erteilung von Bewilligungen nach dem Slbg NatSchG in ihrer

Beurteilung auch ins Kalkül zu ziehen, dass allenfalls bereits eine Bewilligung für die betre ende Maßnahme nach dem

Forstgesetz 1975 erteilt worden wäre. Die Naturschutzbehörde hat sich vielmehr ausschließlich an die im NatSchG

positivierten Entscheidungsparameter (hier nach § 18 Abs. 2 Slbg NatSchG der Charakter der Landschaft, der

Naturhaushalt sowie der Schutzzweck des Schutzgebiets) zu halten.
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